
143 
Amtsblatt der Stadt Leinefelde-Worbis Nr. 15/2024 vom 29.05.2024 

   

Amtsblatt 
für die 
Stadt Leinefelde-Worbis 
mit ihren Ortsteilen Beuren, Birkungen, Breitenbach, Breitenholz, 
Hundeshagen, Kallmerode, Kaltohmfeld, Kirchohmfeld, Leinefelde, 
Wintzingerode, Worbis 
 

Jahrgang 2024 Leinefelde-Worbis, den 29.05.2024 Nr. 15 
 
Inhalt             Seite  
 
A. Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Leinefelde-Worbis  
 

 Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses bei den Kommunalwahlen am 
26.05.2024 

144 

 Wahlbekanntmachung zur Stichwahl der Wahl der Ortsteilbürgermeister in den 
Ortsteilen Leinefelde, Breitenholz und Kaltohmfeld am 09.06.2024 

159 

 Wahlbekanntmachung – Wahl zum Europäischen Parlament am 09.06.2024 163 

 Bekanntmachung der Rechtskraft einer Satzung Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
Nr. 77 – 1. Änderung „Kliengasse Hunold GbR“, der Stadt Leinefelde-Worbis, Ortsteil 
Breitenbach gemäß § 10 Abs. 3 i.V.m. § 34 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
zurzeit gültigen Fassung 

168 

 Veröffentlichung des vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 168 „Grüne Mitte“, 
Ortsteil Worbis nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 i.V.m. § 13a Baugesetzbuch (BauGB) 

170 

 
B. Veröffentlichungen sonstiger Stellen 
 

     keine 
 
 

 

 
 

 
 
 

Herausgeber:   Stadt Leinefelde-Worbis 

Bezugsmöglichkeiten:  Das Amtsblatt kann gegen Zusendung eines frankierten Briefumschlages  
bei der Stadt Leinefelde-Worbis, Ratsbüro, Worbis, Rossmarkt 1,  
37339 Leinefelde-Worbis, als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise bezogen 
werden. (Preis je Doppelseite 0,10 €  zzgl. Versandkosten) 
Das Amtsblatt wird in den Bürgerbüros der Stadt Leinefelde-Worbis für jedermann zur 
Einsicht öffentlich ausgelegt und wird auf Wunsch per E-Mail zugesandt. 
Auch unter der Internetadresse www.leinefelde-worbis.de  ist das Amtsblatt abrufbar. 



144 
Amtsblatt der Stadt Leinefelde-Worbis Nr. 15/2024 vom 29.05.2024 

 

A. Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Leinefelde-Worbis 
 

 
BEKANNTMACHUNG 

DER FESTSTELLUNG DES WAHLERGEBNISSES  
BEI DEN KOMMUNALWAHLEN AM 26.05.2024 

 
Es wurde folgendes endgültiges amtliches Wahlergebnis festgestellt: 
 
1.  Stadtratsmitgliederwahl am 26.05.2024 
 
 Es fand Verhältniswahl statt, es waren 8 Wahlvorschläge zugelassen worden. 
 

Zahl der Wahlberechtigten: 16.343 
Zahl der Wähler: 9.644 
Zahl der ungültigen Stimmabgaben: 225 
Zahl der gültigen Stimmabgaben 9.419 
Zahl der gültigen abgegebenen Stimmen insgesamt: 27.941 

 
Nach Prüfung der Niederschriften der einzelnen Wahlvorstände hat der Wahlausschuss der 
Stadt Leinefelde-Worbis am 28.05.2024 die auf die einzelnen Wahlvorschläge und 
Bewerber/innen entfallenen gültigen Stimmen, die Angabe der Reihenfolge aller 
Bewerber/innen im Wahlvorschlag sowie die Zahl der auf die einzelnen Wahlvorschläge 
entfallenden Sitze endgültig festgestellt: 

 
Kennwort  
des 
Wahlvor- 
schlages 

entfallene 
Sitze 

gewählt  
ist 

Nachname, Vorname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

DIE LINKE 2 X Dr. Klose, Karl-Heinz 691 
  X Opfermann, Ludwig 528 
   Schäfer, Vanessa 348 
   Gesamtstimmen: 1567 
     
AfD 5 X Oberthür, Harald 1982 
  X Mittner, Karsten 930 
  X Trappe, Gerhard 673 
  X Eckardt, Bärbel 292 
  X Schütze, Steffi 281 
   Gerlach, Marek 255 
   Schmidt, Julian 198 
   Gesamtstimmen: 4611 
     
CDU 12 X Westphalen, Patrick 1.755 
  X Stadermann, Rafael 1.057 
  X Worm, Jürgen 970 
  X Schönekäs, Joachim 948 
  X Seifert, Falko 782 
  X Hackethal, Dirk 729 
  X Tüngerthal, Renate 527 
  X Kellner, André 479 
  X Weiterer, Jörg 463 
  X Rehbein, Thomas 457 
  X Stubenitzky, Simon 453 
  X Birkefeld, Felix 438 
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   Kaufhold, Torsten 421 
   Städtler, Torsten 420 
   Fiedler, Günther 379 
   Juch, Lutz 323 
   Friese, Michael 271 
   Hunold, Ursula 208 
   Ludolph, Winfried 153 
   Einberger, Thomas 127 
   Gesamtstimmen: 11.360 

 
Kennwort  
des Wahl-
vorschlages 

entfallene 
Sitze 

gewählt  
ist 

Nachname, Vorname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

SPD 1 X Fricke, Ulrike 368 
   Seidenstücker, Marlies 304 
   Funke, Dirk 286 
   Fiedler, Hannes 138 
   Starke, David 46 
   Gesamtstimmen: 1.142 

 
Kennwort  
des Wahl-
vorschlages 

entfallene 
Sitze 

gewählt  
ist 

Nachname, Vorname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

FDP 1 X Dr. Kulle, Konrad 334 
   Schulz, Elvira 90 
   Miethlau, Martin 72 
   Schulz, Rolf 41 
   Wiedenbruch, Ralph 39 
   Meyer, Ronald 30 
   Gesamtstimmen: 606 

 
Kennwort  
des Wahl-
vorschlages 

entfallene 
Sitze 

gewählt  
ist 

Nachname, Vorname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

ÖDP/Familie.. 1 X Preis, Bernhard 580 
   Vogt, Karl Edmund 254 
   May, Roberto 188 
   Grimm, Elke 126 
   Koch, Hildegunde 63 
   Fuckner, Wiltrud 40 
   Vogt, Beate 27 
   Weidemann, Verena 12 
   Gesamtstimmen: 1.290 

 
Kennwort  
des Wahl-
vorschlages 

entfallene 
Sitze 

gewählt  
ist 

Nachname, Vorname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

FW-EIC 6 X Hänsel-Hunold, Christian 990 
  X Roth, Katrin 796 
  X Godau, Marko 692 
  X Brodmann, Matthias 664 
  X Egerer, Ronald 519 
  X Worm-Büschleb, Jens 480 
   Hausmann, Günter 205 
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   Förster, Andreas 205 
   Preiß, Steffen 203 
   Hupe, Markus 201 
   Hildebrandt, Kevin 183 
   Gunkel, Tobias 157 
   Hildebrandt, Mario 136 
   Krohn, Ramon 122 
   Weydemann, Dirk 53 
   Gesamtstimmen: 5.606 

 
Kennwort  
des Wahl-
vorschlages 

entfallene 
Sitze 

gewählt  
ist 

Nachname, Vorname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

DIE 2 X Grosa, Marko 747 
  X Voigt, Anja 298 
   Böhning, Reinhard 196 
   Reschwamm, Bianca 177 
   Godehardt, Andreas 118 
   Iseke, Mathias 108 
   Stadermann, Peter 55 
   Geller, Hartmut 32 
   Kommer, Michael 28 
   Gesamtstimmen: 1.759 

 
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des 
Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der  
 

Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Eichsfeld,  
Kommunalaufsicht, Friedensplatz 8,  
37308 Heilbad Heiligenstadt, 

 
  wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der 

Thüringer Kommunalwahlordnung anfechten. Die Anfechtung muss innerhalb der 
Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungs-frist vorgetragen 
werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden. 

 
2.  Ortsteilbürgermeisterwahl am 26.05.2024 
 
2.1. Ortsteil Beuren 
 
 Es fand Mehrheitswahl statt, da nur ein Wahlvorschlag vorlag. 

Zahl der Wahlberechtigten: 986 
Zahl der Wähler: 670 
Zahl der ungültigen Stimmabgaben: 61 
Zahl der gültigen Stimmabgaben 609 

 

Kennwort  
des Wahlvor- 
schlages 

gewählt  
ist 

Nachname, Vorname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

CDU X Schönekäs, Joachim 535 

Andere   Schmidt, Mario 32 
Vorschläge  König, Michael 7 
der Wähler  Laufer, Marcel 7 
  Sonstige 28 
  Gesamtstimmen: 609 
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2.2 Ortsteil Birkungen 
 
 Es fand Mehrheitswahl statt, da nur ein Wahlvorschlag vorlag. 

Zahl der Wahlberechtigten: 1099 
Zahl der Wähler: 764 
Zahl der ungültigen Stimmabgaben: 50 
Zahl der gültigen Stimmabgaben 714 

 
Kennwort  
des Wahlvor- 
schlages 

gewählt  
ist 

Nachname, Vorname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

CDU X Stadermann, Rafael 644 
Sonstige 
Andere 
Vorschläge 
der Wähler 

 Löffelholz, Swen  16 
 Kellner, André 12 
 Schieke, Katharina 7 
 Heuer, Katrin 6 
 Solf, Daniel 4 
 Apel, Michael 3 
 Sonstige 22 
 Gesamtstimmen: 714 

 
2.3. Ortsteil Breitenbach 
 
 Es fand Mehrheitswahl statt, da nur ein Wahlvorschlag vorlag. 

Zahl der Wahlberechtigten: 799 
Zahl der Wähler: 538 
Zahl der ungültigen Stimmabgaben: 39 
Zahl der gültigen Stimmabgaben 499 

 
Kennwort  
des Wahlvor- 
schlages 

gewählt  
ist 

Nachname, Vorname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

FW-EIC X Hänsel-Hunold, Christian 441 
Andere 
Vorschläge 
der Wähler 

 Born, Irene 33 
 Klymus, Christian 4 
 Sonstige 21 
 Gesamtstimmen: 499 

 
2.4. Ortsteil Breitenholz 
 
 Es fand Mehrheitswahl statt, da nur ein Wahlvorschlag vorlag. 

Zahl der Wahlberechtigten: 438 
Zahl der Wähler: 358 
Zahl der ungültigen Stimmabgaben: 19 
Zahl der gültigen Stimmabgaben 339 

 
Kennwort  
des Wahlvor- 
schlages 

gewählt  
ist 

Nachname, Vorname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

FW-EIC  Förster, Andreas 164 
Andere 
Vorschläge 
der Wähler 

 Hackethal, Dirk 160 
 Preis, Bernhard 7 

  Sonstige 8 
  Gesamtstimmen: 339 
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Da bei der Wahl am 26.05.2024 kein Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 
erhalten hat, findet am 09.06.2024 von 8.00 bis 18.00 Uhr zwischen Andreas Förster (FW-EIC) und 
Dirk Hackethal eine Stichwahl statt.  
 
2.5. Ortsteil Hundeshagen  
 

Es fand Mehrheitswahl statt, da nur ein Wahlvorschlag vorlag. 
Zahl der Wahlberechtigten: 939 
Zahl der Wähler: 619 
Zahl der ungültigen Stimmabgaben: 21 
Zahl der gültigen Stimmabgaben 598 

 
Kennwort  
des Wahlvor- 
schlages 

gewählt  
ist 

Vor- und Nachname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

CDU X Seifert, Falko 581 
Vorschläge 
der Wähler 

 Aschoff, Andreas 4 
 Reuper, Andreas 2 
 Sonstige 11 
 Gesamtstimmen: 598 

 
2.6. Ortsteil Kallmerode 
 

Es fand Verhältniswahl statt, da zwei Wahlvorschläge vorlagen. 
Zahl der Wahlberechtigten: 484 
Zahl der Wähler: 336 
Zahl der ungültigen Stimmabgaben: 14 
Zahl der gültigen Stimmabgaben 322 

 
Kennwort  
des Wahlvor- 
schlages 

gewählt  
ist 

Vor- und Nachname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

CDU X Städtler, Torsten 214 
Einzelbewerber  Schotte, Franz 108 

 Gesamtstimmen: 322 
 
2.7. Ortsteil Kaltohmfeld 
 

Es fand Mehrheitswahl statt, da kein Wahlvorschlag vorlag. 
Zahl der Wahlberechtigten: 130 
Zahl der Wähler: 98 
Zahl der ungültigen Stimmabgaben: 18 
Zahl der gültigen Stimmabgaben 80 

 
Kennwort  
des Wahlvor- 
schlages 

gewählt  
ist 

Vor- und Nachname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

Vorschläge 
der Wähler 

 Wennige, Karsten 38 
 Krohn, Ramon 17 
 Klipstein, Corina 7 
 Hildebrandt, Mario 6 
 Krohn, Nicolas 5 
 Mahrla, Paul 3 
 Sonstige 4 
 Gesamtstimmen: 80 
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Da bei der Wahl am 26.05.2024 kein Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 
erhalten hat, findet am 09.06.2024 von 8.00 bis 18.00 Uhr zwischen Karsten Wennige und Ramon 
Krohn eine Stichwahl statt.  
 
2.8. Ortsteil Kirchohmfeld 
 

Es fand Mehrheitswahl statt, da nur ein Wahlvorschlag vorlag. 
Zahl der Wahlberechtigten: 320 
Zahl der Wähler: 234 
Zahl der ungültigen Stimmabgaben: 45 
Zahl der gültigen Stimmabgaben 189 

 
Kennwort  
des Wahlvor- 
schlages 

gewählt  
ist 

Nachname, Vorname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

CDU X Tüngerthal, Renate 150 
Andere 
Vorschläge der 
Wähler 

 Weidner, Marcel 34 
 May, Dirk 3 
 Nolte, Ralf 2 
 Gesamtstimmen: 189 

  
2.9. Ortsteil Leinefelde 
 

Es fand Verhältniswahl statt, da drei Wahlvorschläge vorlagen. 
Zahl der Wahlberechtigten: 6.829 
Zahl der Wähler: 3.433 
Zahl der ungültigen Stimmabgaben: 166 
Zahl der gültigen Stimmabgaben 3.267 

 
Kennwort  
des Wahlvor- 
schlages 

gewählt  
ist 

Nachname, Vorname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

CDU  Westphalen, Patrick 1.629 
FW-EIC  Roth, Katrin 1.112 
DIE  Voigt, Anja 526 
  Gesamtstimmen: 3.267 

 
Da bei der Wahl am 26.05.2024 kein Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 
erhalten hat, findet am 09.06.2024 von 8.00 bis 18.00 Uhr zwischen Patrick Westphalen (CDU) und 
Kathrin Roth (FW-EIC) eine Stichwahl statt.  
 
2.10. Ortsteil Wintzingerode 
 
 Es fand Verhältniswahl statt, da zwei Wahlvorschläge vorlagen.  

Zahl der Wahlberechtigten: 464 
Zahl der Wähler: 324 
Zahl der ungültigen Stimmabgaben: 11 
Zahl der gültigen Stimmabgaben 313 

 

Kennwort  
des Wahlvor- 
schlages 

gewählt  
ist 

Nachname, Vorname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

Bürger für 
Wintzingerode 

X Juch, Lutz 214 

FW-EIC  Egerer, Ronald 99 
  Gesamtstimmen: 313 



150 
Amtsblatt der Stadt Leinefelde-Worbis Nr. 15/2024 vom 29.05.2024 

 

2.11. Ortsteil Worbis 
 
  Es fand Mehrheitswahl statt, da nur ein Wahlvorschlag vorlag. 

Zahl der Wahlberechtigten: 3.812 
Zahl der Wähler: 2.212 
Zahl der ungültigen Stimmabgaben: 273 
Zahl der gültigen Stimmabgaben 1.939 

 
Kennwort  
des Wahlvor- 
schlages 

gewählt  
ist 

Nachname; Vorname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

FW-EIC X Worm-Büschleb, Jens 1.757 
Andere 
Vorschläge 
der Wähler 

 Godau, Marko 39 
 Rehbein, Thomas 11 
 Kube, Markus 7 
 Kaufhold, Torsten 4 
 Fischmann, Richard 4 
 Worm, Jürgen 4 
 Trümper, Fabian 3 
 Zwingmann, Christian 3 
 Sonstige 107 
 Gesamtstimmen: 1.939 

 
Jeder Wahlberechtigte und auch jeder in einem zugelassenen Wahlvorschlag aufgestellte nicht 
wahlberechtigte Bewerber kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung 
des Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der 
zuständigen  
 

Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Eichsfeld,  
Kommunalaufsicht, Friedensplatz 8,  
37308 Heilbad Heiligenstadt, 

 
wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der 
Thüringer Kommunalwahlordnung anfechten. Die schriftliche Erklärung ist vom Anfechtenden 
persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen und im Original einzureichen. Die Anfechtung 
muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der 
Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr 
berücksichtigt werden. 
 

3. Wahl der weiteren Mitglieder der Ortsteilräte in den Ortsteilen  
 

  Beuren 
   Birkungen 
   Breitenbach 
  Breitenholz 
   Hundeshagen 
   Kallmerode 
   Kaltohmfeld 
   Kirchohmfeld 
  Leinefelde 
  Wintzingerode 
  Worbis 

Die Wahlen wurden nach der gültigen Hauptsatzung der Stadt Leinefelde-Worbis nach den 
Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes und der Thüringer 
Kommunalwahlordnung durchgeführt. 
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Im Folgenden hat der Wahlausschuss, der für die Feststellung dieser Wahlergebnisse 
gleichfalls zuständig war, folgende Wahlergebnisse amtlich festgestellt: 

 
3.1.  Ortsteilrat Beuren am 26.05.2024 
 
 Es fand Mehrheitswahl statt, da nur ein Wahlvorschlag vorlag. 

Zahl der Wahlberechtigten: 986 
Zahl der Wähler: 667 
Zahl der ungültigen Stimmabgaben: 17 
Zahl der gültigen Stimmabgaben 650 
Zahl der gültigen abgegebenen Stimmen insgesamt: 3.725 

 
Nach Prüfung der Niederschriften der einzelnen Wahlvorstände hat der Wahlausschuss der 
Stadt Leinefelde-Worbis am 28.05.2024 die auf die einzelnen Wahlvorschläge und 
Bewerber/innen entfallenen gültigen Stimmen, die Angabe der Reihenfolge aller Bewerber im 
Wahlvorschlag sowie die Zahl der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze 
endgültig festgestellt: 

 
Kennwort  
des Wahlvor- 
schlages 

entfallene 
Sitze 

gewählt  
ist 

Nachname, Vorname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

CDU 8 X Kaufhold, Uwe 519 
  X Oberthür, Katrin 488 
  X Schönekäs, Joachim 480 
  X Laufer, Marcel 451 
  X Seeland, Uwe 394 
  X Wehling, Claudia 387 
  X Saul, Matthias 384 
  X Althaus, Benjamin 347 
   Werkmeister, Karl 256 
Weitere 
Vorschläge der 
Wähler 

  Schmidt, Mario 7 
  Gunkel, Tobias 5 
  König, Michael 4 
  Lindemann, Thomas 3 
  Gesamtstimmen: 3.725 

 
Bei Nichtannahme des Mandates durch den Ortsteilbürgermeister Joachim Schönekäs wird 
Herr Karl Werkmeister als Nachrücker berufen. 
 

3.2.  Ortsteilrat Birkungen am 26.05.2024 
 
 Es fand Mehrheitswahl statt, da nur ein Wahlvorschlag vorlag. 

Zahl der Wahlberechtigten: 1.099 
Zahl der Wähler: 762 
Zahl der ungültigen Stimmabgaben: 9 
Zahl der gültigen Stimmabgaben 753 
Zahl der gültigen abgegebenen Stimmen insgesamt: 4.806 

 
Nach Prüfung der Niederschriften der einzelnen Wahlvorstände hat der Wahlausschuss der 
Stadt Leinefelde-Worbis am 28.05.2024 die auf die einzelnen Wahlvorschläge und 
Bewerber/innen entfallenen gültigen Stimmen, die Angabe der Reihenfolge aller Bewerber im 
Wahlvorschlag sowie die Zahl der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze 
endgültig festgestellt: 
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Kennwort  
des Wahlvor- 
schlages 

entfallene 
Sitze 

gewählt  
ist 

Nachname, Vorname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

CDU 8 X Stadermann, Rafael 576 
  X Löffelholz, Swen 574 
  X Kellner, André 570 
  X Fiedler, Matthias 444 
  X Kaufhold, Joachim 413 
  X Knauft, Bernhard 389 
  X Hunold, Ursula 362 
  X Döring, Josef 360 
   Leuschner, André 320 
   Tschierske, Birgit 288 
   Weinrich, Anna-Maria 266 
   Ulbrich, Stefan 238 
Weitere 
Vorschläge der 
Wähler 

  Pfützenreuter, Frank 2 
  Kchrov, Michael 2 
  Niesing, Angelika 2 
  Gesamtstimmen: 4.806 

 
Bei Nichtannahme des Mandates durch den Ortsteilbürgermeister Rafael Stadermann wird Herr 
André Leuschner als Nachrücker berufen.  
 

3.3.  Ortsteilrat Breitenbach am 26.05.2024 
 
 Es fand Verhältniswahl statt, da zwei Wahlvorschläge vorlagen. 

Zahl der Wahlberechtigten: 799 
Zahl der Wähler: 538 
Zahl der ungültigen Stimmabgaben: 15 
Zahl der gültigen Stimmabgaben 523 
Zahl der gültigen abgegebenen Stimmen insgesamt: 1.555 

 
Nach Prüfung der Niederschriften der einzelnen Wahlvorstände hat der Wahlausschuss der 
Stadt Leinefelde-Worbis am 28.05.2024 die auf die einzelnen Wahlvorschläge und 
Bewerber/innen entfallenen gültigen Stimmen, die Angabe der Reihenfolge aller Bewerber im 
Wahlvorschlag sowie die Zahl der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze 
endgültig festgestellt: 

 
Kennwort  
des Wahlvor- 
schlages 

entfallene 
Sitze 

gewählt  
ist 

Nachname, Vorname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

CDU 2 X Born, Irene 210 
  X Heiland, Fred 104 
   Klymus, Christian 96 
   Müller, Thomas 89 
   Dalmann, Michaela 63 
   Gesamtstimmen: 562 
     
FW-EIC 4 X Hänsel-Hunold, 

Christian 
372 

  X Bockler, Nicole 108 
  X Gerbig, Johannes 100 
  X Hausmann, Gunnar  96 
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   Stöber, Chris 86 
   Grimm, Alexander 83 
   Trümper, Elena 77 
   Hölliner, Jens-Manfred 71 
   Gesamtstimmen: 993 

 
Bei Nichtannahme des Mandates durch den Ortsteilbürgermeister Christian Hänsel-Hunold wird 
Herr Chris Stöber als Nachrücker berufen. 

 
3.4.  Ortsteilrat Breitenholz am 26.05.2024 
 
 Es fand Verhältniswahl statt, da zwei Wahlvorschläge vorlagen. 

Zahl der Wahlberechtigten: 438 
Zahl der Wähler: 357 
Zahl der ungültigen Stimmabgaben: 7 
Zahl der gültigen Stimmabgaben 350 
Zahl der gültigen abgegebenen Stimmen insgesamt: 1.043 

 
Nach Prüfung der Niederschriften der einzelnen Wahlvorstände hat der Wahlausschuss der 
Stadt Leinefelde-Worbis am 28.05.2024 die auf die einzelnen Wahlvorschläge und 
Bewerber/innen entfallenen gültigen Stimmen, die Angabe der Reihenfolge aller Bewerber im 
Wahlvorschlag sowie die Zahl der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze 
endgültig festgestellt: 
 

Kennwort  
des Wahlvor- 
schlages 

entfallene 
Sitze 

gewählt  
ist 

Nachname, Vorname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

CDU 5 X Richter, Christoph 201 
  X Rodenstock, Vera 152 
  X Tischer, Martin 144 
  X Claus, Tobias 123 
  X Winter, Judith 112 
   Schroth, Günter 102 
   Kaufhold, Guido 76 
   Preis, Matthias 21 
   Gesamtstimmen: 931 
     
FW-EIC 1 X Curt, Winfried 112 
   Gesamtstimmen: 112 

 
3.5.  Ortsteilrat Hundeshagen am 26.05.2024 
 
 Es fand Verhältniswahl statt, da zwei Wahlvorschläge vorlagen.  

Zahl der Wahlberechtigten: 939 
Zahl der Wähler: 619 
Zahl der ungültigen Stimmabgaben: 17 
Zahl der gültigen Stimmabgaben 602 
Zahl der gültigen abgegebenen Stimmen insgesamt: 1.783 

 
Nach Prüfung der Niederschriften der einzelnen Wahlvorstände hat der Wahlausschuss der 
Stadt Leinefelde-Worbis am 28.05.2024 die auf die einzelnen Wahlvorschläge und 
Bewerber/innen entfallenen gültigen Stimmen, die Angabe der Reihenfolge aller Bewerber im 
Wahlvorschlag sowie die Zahl der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze 
endgültig festgestellt: 
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Kennwort  
des Wahlvor- 
schlages 

entfallene 
Sitze 

gewählt  
ist 

Nachname, Vorname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

CDU 5 X Seifert, Falko 523 
  X Riemekasten, Theres 125 
  X Maulhardt, Werner 122 
  X Föllmer, Harald 86 
  X Buckler, Kuno 83 
   Riemekasten, 

Christoph 
70 

   Wendel, Marco 41 
   Gesamtstimmen: 1.050 
     
Freie Wähler 3 X Blum, Jörg 228 
  X Aschoff, Andreas 201 
  X Müller, Annett 103 
   Juch, Benedikt 79 
   Iseke, Matthias 70 
   Bause, Robert 52 
   Gesamtstimmen:  733 

 
Bei Nichtannahme des Mandates durch den Ortsteilbürgermeister Falko Seifert wird Herr 
Christoph Riemekasten als Nachrücker berufen. 
 

3.6.  Ortsteilrat Kallmerode am 26.05.2024 
  
  Es fand Mehrheitswahl statt, da nur ein Wahlvorschlag vorlag. 

Zahl der Wahlberechtigten: 484 
Zahl der Wähler: 336 
Zahl der ungültigen Stimmabgaben: 9 
Zahl der gültigen Stimmabgaben 327 
Zahl der gültigen abgegebenen Stimmen insgesamt: 1.423 

 
Nach Prüfung der Niederschriften der einzelnen Wahlvorstände hat der Wahlausschuss der 
Stadt Leinefelde-Worbis am 28.05.2024 die auf die einzelnen Wahlvorschläge und 
Bewerber/innen entfallenen gültigen Stimmen, die Angabe der Reihenfolge aller Bewerber im 
Wahlvorschlag sowie die Zahl der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze 
endgültig festgestellt: 

 

Kennwort  
des Wahlvor- 
schlages 

entfallene 
Sitze 

gewählt  
ist 

Nachname, Vorname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

CDU 6 X Born, Dominik 281 
  X Artmann, Tobias 233 
  X Gille, Stefanie 223 
  X Dietrich, Annemarie 209 
  X Meinhardt, Karina 191 
  X Pankratz, Philipp 190 
   Gorsler, Nancy 87 
Weitere 
Wahlvorschläge  

  Dietrich, Gerhard 5 
  Dietrich, Niklas 2 
  Rödiger, Josef 2 
  Gesamtstimmen: 1.423 
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3.7.  Ortsteilrat Kaltohmfeld am 26.05.2024 
 
 Es fand Mehrheitswahl statt, da nur ein Wahlvorschlag vorlag. 

Zahl der Wahlberechtigten: 130 
Zahl der Wähler: 100 
Zahl der ungültigen Stimmabgaben: 3 
Zahl der gültigen Stimmabgaben 97 
Zahl der gültigen abgegebenen Stimmen insgesamt: 318 

 
Nach Prüfung der Niederschriften der einzelnen Wahlvorstände hat der Wahlausschuss der 
Stadt Leinefelde-Worbis am 28.05.2024die auf die einzelnen Wahlvorschläge und 
Bewerber/innen entfallenen gültigen Stimmen, die Angabe der Reihenfolge aller Bewerber im 
Wahlvorschlag sowie die Zahl der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze 
endgültig festgestellt: 
 

Kennwort  
des Wahlvor- 
schlages 

entfallene 
Sitze 

gewählt  
ist 

Nachname, Vorname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

Bündnis 
Kaltohmfeld 

4 X Klipstein, Corina 83 

  X Krohn, Ramon 81 
  X Fiedler, Luise 76 
  X Krohn, Nicolas 72 
Weitere 
Vorschläge der 
Wähler 

  Hildebrandt, Mario  3 
  Wennige, Karsten  2 
  Lackner, Matthias  1 

   Gesamtstimmen:  318 
 
3.8.  Ortsteilrat Kirchohmfeld am 26.05.2024 
 
 Es fand Mehrheitswahl statt, da nur ein Wahlvorschlag vorlag. 

Zahl der Wahlberechtigten: 320 
Zahl der Wähler: 234 
Zahl der ungültigen Stimmabgaben: 7 
Zahl der gültigen Stimmabgaben 227 
Zahl der gültigen abgegebenen Stimmen insgesamt: 739 

 
Nach Prüfung der Niederschriften der einzelnen Wahlvorstände hat der Wahlausschuss der 
Stadt Leinefelde-Worbis am 28.05.2024 die auf die einzelnen Wahlvorschläge und 
Bewerber/innen entfallenen gültigen Stimmen, die Angabe der Reihenfolge aller Bewerber im 
Wahlvorschlag sowie die Zahl der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze 
endgültig festgestellt: 
 

Kennwort  
des Wahlvor- 
schlages 

entfallene 
Sitze 

gewählt  
ist 

Nachname, Vorname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

CDU 4 X Weidner, Marcel 181 
  X May, Dirk 175 
  X Fricke, Markus 146 
  X Tüngerthal, Renate 123 
   Steinborn, Björn 113 
Weitere 
Vorschläge der 
Wähler 

  Genzel, Ulrich 1 

   Gesamtstimmen:  739 
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Bei Nichtannahme des Mandates durch die Ortsteilbürgermeisterin Renate Tüngerthal wird Herr 
Björn Steinborn als Nachrücker berufen. 

 
3.9. Ortsteilrat Leinefelde am 26.05.2024 
 
 Es fand Verhältniswahl statt, da drei Wahlvorschläge vorlagen. 

Zahl der Wahlberechtigten: 6.829 
Zahl der Wähler: 3.440 
Zahl der ungültigen Stimmabgaben: 149 
Zahl der gültigen Stimmabgaben 3.291 
Zahl der gültigen abgegebenen Stimmen insgesamt: 9.620 

 
Nach Prüfung der Niederschriften der einzelnen Wahlvorstände hat der Wahlausschuss der 
Stadt Leinefelde-Worbis am 28.05.2024die auf die einzelnen Wahlvorschläge und 
Bewerber/innen entfallenen gültigen Stimmen, die Angabe der Reihenfolge aller Bewerber im 
Wahlvorschlag sowie die Zahl der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze 
endgültig festgestellt: 

 
Kennwort  
des Wahlvor- 
schlages 

entfallene 
Sitze 

gewählt  
ist 

Nachname, Vorname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

CDU 6 X Westphalen, Patrick 1.642 
  X Weiterer, Jörg 871 
  X Birkefeld, Felix 726 
  X Reinhardt, Nico 347 
  X Nolte, Thomas 333 
  X Friese, Michael 325 
   Löffelholz, Christian 314 
   Laufer, Harald 310 
   Einberger, Thomas 152 
   Gesamtstimmen: 5.020 
     
FDP -  Schulz, Elvira 177 
   Schulz, Rolf 118 
   Gesamtstimmen:  295 
     
FW-EIC 4 X Roth, Katrin 1.638 
  X Brodmann, Matthias 1.303 
  X Hupe, Markus 777 
  X Senft, Roland 587 
   Gesamtstimmen: 4.305 
     

 
3.10.  Ortsteilrat Wintzingerode am 26.05.2024 
 
 Es fand Verhältniswahl statt, da zwei Wahlvorschläge vorlagen. 

Zahl der Wahlberechtigten: 464 
Zahl der Wähler: 324 
Zahl der ungültigen Stimmabgaben: 18 
Zahl der gültigen Stimmabgaben 306 
Zahl der gültigen abgegebenen Stimmen insgesamt: 910 

 
Nach Prüfung der Niederschriften der einzelnen Wahlvorstände hat der Wahlausschuss der 
Stadt Leinefelde-Worbis am 28.05.2024 die auf die einzelnen Wahlvorschläge und 
Bewerber/innen entfallenen gültigen Stimmen, die Angabe der Reihenfolge aller Bewerber im 
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Wahlvorschlag sowie die Zahl der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze 
endgültig festgestellt: 
 

Kennwort  
des 
Wahlvor- 
schlages 

entfallene 
Sitze 

gewählt  
ist 

Nachname, Vorname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

FW-EIC 1 X Egerer, Ronald 135 
   Gesamtstimmen: 135 
     
Bürger für 
Wintzinge-
rode  

 X Juch, Lutz 160 

 5 X Böhm, Torsten 132 
  X Böhning, Julian 104 
  X Eberhardt, Jens 85 
  X Zeuner, Franziska 77 
   Martin, Tino 67 
   Müller, Christian 58 
   Schulz, Doreen 52 
   May, Nadine 40 
   Gesamtstimmen: 775 

 
Bei Nichtannahme des Mandates durch den Ortsteilbürgermeister Lutz Juch wird Herr Tino 
Martin als Nachrücker berufen. 
 

3.11.  Ortsteilrat Worbis am 26.05.2024 
 
 Es fand Verhältniswahl statt, da drei Wahlvorschläge vorlagen. 

Zahl der Wahlberechtigten: 3.812 
Zahl der Wähler: 2.243 
Zahl der ungültigen Stimmabgaben: 88 
Zahl der gültigen Stimmabgaben 2.155 
Zahl der gültigen abgegebenen Stimmen insgesamt: 6.301 

 
Nach Prüfung der Niederschriften der einzelnen Wahlvorstände hat der Wahlausschuss der 
Stadt Leinefelde-Worbis am 28.05.2024 die auf die einzelnen Wahlvorschläge und 
Bewerber/innen entfallenen gültigen Stimmen, die Angabe der Reihenfolge aller Bewerber im 
Wahlvorschlag sowie die Zahl der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze 
endgültig festgestellt: 

. 
Kennwort  
des 
Wahlvor- 
schlages 

entfallene 
Sitze 

gewählt  
ist 

Nachname, Vorname 
der Bewerber/innen 

Stimmen 

CDU 4 X Worm, Jürgen 820 
  X Kaufhold, Torsten 523 
  X Hartlep, Tino 336 
  X Otto, Gundela 318 
   Fischmann, Richard 301 
   Schmidt, Vincent 123 
   Bley, Thomas 104 
   Wasilkovsky, Jan 81 
   Gesamtstimmen: 2.606 
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FDP 1 X Dr. Kulle, Konrad 485 
   Wiedenbruch, Ralph 109 
   Meyer, Ronald 103 
   Miethlau, Martin 80 
   Gesamtstimmen: 777 
     
FW-EIC 5 X Godau, Marko 1.043 
  X Worm-Büschleb, Jens 957 
  X Hildebrandt, Kevin 358 
  X Preiß, Steffen 312 
  X Himmer, Camilla  248 
   Gesamtstimmen: 2.918 

 
Bei Nichtannahme des Mandates durch den Ortsteilbürgermeister Jens Worm-Büschleb 
verringert sich die gesetzliche Anzahl der Ortsteilratsmitglieder, da kein Nachrücker vorhanden 
ist.  

 
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des 
Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der  
 

Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Eichsfeld, Kommunalaufsicht, 
Friedensplatz 8,  
37308 Heilbad Heiligenstadt, 

 
wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der 
Thüringer Kommunalwahlordnung anfechten. Die Anfechtung muss innerhalb der 
Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist vorgetragen 
werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden. 
 

4. Feststellung der Ergebnisse der Kommunalwahlen 2024 
 
Die vorstehenden Wahlergebnisse wurden in der Sitzung des Wahlausschusses der  
Stadt Leinefelde- Worbis am 28.05.2024 einstimmig bestätigt. 
 
 
gez. Jürgen Unger 
Wahlleiter 
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Wahlbekanntmachung 
 
1. Am 09.06.2024 finden die Stichwahlen zur Wahl der Ortsteilbürgermeister in den Ortsteilen 

Leinefelde, Breitenholz und Kaltohmfeld von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr statt.  
Anschließend wird das Wahlergebnis ermittelt. 

 
2.  Die Stadt Leinefelde-Worbis bildet 7 Stimmbezirke (Leinefelde - 5 Stimmbezirke, Breitenholz - 1 

Stimmbezirk, Kaltohmfeld - 1 Stimmbezirk). Die Wahlräume befinden sich: 
 
Wahl-
bezirk 

Abgrenzung des Wahlbezirks Lage des Wahlraums 
(Straße, Hausnummer, Zimmer) 

1 Abbestraße, Alte Mühle, Am Eichborn, Am 
Steinberge, Am Stieg, An der Flachsröste, An 
der Försterei, An der Schäferei, An der Tränke, 
Bahnhofstraße, Bergstraße, Berliner Straße, 
Beurenweg, Breitenhölzer Straße, 
Brückenstraße, Ernemannstraße, Franzstraße, 
Gartenstraße, Heiligenstädter Straße, Hinterm 
Ringau, Hundeshagener Straße, Im Boden, Im 
Rödichen, Johann-Carl-Fuhlrott-Straße, Kuhle, 
Leinestraße, Lindenweg, Martins Feld, 
Mühlgasse, Mühlhauser Chaussee, Ringau, 
Schulweg, Stammweg, Stationsweg, Steinweg, 
Triftstraße, Zeißstraße 

 

Stadtbibliothek  
Leinefelde 
Bahnhofstraße 18 
37327 Leinefelde-Worbis 
 
barrierefrei  
 

2 Ahornweg, Am Abendrasen, Am Richteberg, 
An der Baumschule, Bonifatiusweg, 
Buchenweg, Eichenweg, Eschenweg, 
Fliederweg, Ginsterweg, Goethestraße, 
Händelstraße, Heinestraße, Holunderweg, 
Mozartstraße, Schlehenweg, Stormstraße, 
Ulmenweg, Warteberg, Weißdornweg, 
Wildrosenweg 

Berufsbildende Schule I 
Leinefelde 
Goethestraße 18 
37327 Leinefelde-Worbis 
 
barrierefrei 

3 Am Teich, An der Schwellenbeize, Birkunger 
Straße, Boschstraße, Clara-Zetkin-Straße, Dr. 
Tüffers-Straße, Garagenweg, Geschwister-
Scholl-Straße, Hermann-Iseke-Weg, 
Jahnstraße, Kunertstraße, Liselotte-Herrmann-
Straße, Lutherstraße, Robert-Koch-Straße, 
Straße des Friedens, Straße der Einheit, 
Südstraße 

 

Obereichsfeldhalle, Foyer 
Leinefelde 
Zentraler Platz 2 
37327 Leinefelde-Worbis 
 
barrierefrei 

4 Büchnerstraße, Konrad-Martin-Straße, 
Schillerstraße, Rosa-Luxemburg-Straße, 
Käthe-Kollwitz-Straße 

Soziales Zentrum 
Leinefelde 
Jahnstraße 12 
37327 Leinefelde-Worbis 
barrierefrei 
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5 Bachstraße, Beethovenstraße, Einsteinstraße, 
Gaußstraße, Hahnstraße, Hertzstraße, Vorm 
Pfaffenstiege 

WVL Mieterzentrum 
Leinefelde 
Hahnstraße 2  
37327 Leinefelde-Worbis 
barrierefrei 

 

8 alle Straßen im Ortsteil Breitenholz Saal Breitenholz 
Breitenholz 
Hauptstraße 35 
37327 Leinefelde-Worbis 
barrierefrei 
 

13 alle Straßen im Ortsteil Kaltohmfeld Feuerwehrgerätehaus 
Mehrzweckraum 
Kaltohmfeld 
Schmiedebrunnenstraße 3 
37339 Leinefelde-Worbis 
barrierefrei 
 

 

Stimmberechtigt für die Stichwahl ist, wer bereits für die erste Wahl stimmberechtigt war, sofern er 
nicht in der Zwischenzeit sein Stimmrecht verloren hat. 
 

Die Wahlbenachrichtigung für die erste Wahl behält ihre Gültigkeit. 
Wahlberechtigte, die für die erste Wahl eine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, erhalten keine 
neue Wahlbenachrichtigung für die Stichwahl. 
 

Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen sind und für die erste Wahl einen 
Wahlschein erhalten haben, erhalten von Amtswegen einen Wahlschein für die Stichwahl mit 
Briefwahlunterlagen. 
Dies gilt auch für die Wahlberechtigten, die einen Wahlschein für die Stichwahl bereits vor der ersten 
Wahl beantragt haben. 
Im Übrigen können Wahlscheine für die Stichwahl mit Briefwahlunterlagen unter folgenden 
Voraussetzungen beantragt werden: 
 
Ein Wahlberechtigter, der in das Wählerverzeichnis eingetragen ist und nicht bereits vor der ersten 
Wahl einen Wahlschein beantragt hat, erhält auf Antrag einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen. Der 
Wahlschein kann schriftlich bei der Stadtverwaltung bis zum 07.06.2024, 18.00 Uhr, beantragt werden.  
 
Die Beantragung des Wahlscheins am 07.06.2024 erfolgt ausschließlich im Bürgerbüro 
Leinefelde. 
 

in Leinefelde, Bahnhofstraße 43, 37327 Leinefelde-Worbis 
   Montag bis Mittwoch  von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
   Donnerstag   von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
   Freitag    von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
   nach Vereinbarung: 
   jeden 2. Samstag im Monat von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
in Worbis, Rossmarkt 2, 37339 Leinefelde-Worbis 
   Montag und Dienstag  von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
   Mittwoch   von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr   

Donnerstag   von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
Freitag    von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 



161 
Amtsblatt der Stadt Leinefelde-Worbis Nr. 15/2024 vom 29.05.2024 

 

Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.  
Der Antragsteller muss in dem Antrag seinen Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und seine 
Wohnanschrift sowie die Anschrift angeben, an die der Wahlschein mit Briefwahlunterlagen zu senden 
ist.  
Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.  
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihm bis zum 08.06.2024 12.00 Uhr ein neuer Wahlschein erteilt werden.  
 
Ausnahmsweise erhält ein Wahlberechtigter noch bis zum 09.06.2024, bis 15.00 Uhr, auf Antrag bei 
der Stadtverwaltung einen Wahlschein 
 

im Rathaus Wasserturm, Leinefelde, Bürgerbüro, wenn 
 

a) er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist zur Erhebung von Einwendungen 
versäumt hat, 
 

b) die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wählerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist 
für Erhebung von Einwendungen eingetreten sind, 
 

c) das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung festgestellt wurde und dies der 
Gemeinde erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird oder 
 

d) bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann.  
 

Die Wahlanfechtung kann erst nach Bekanntmachung der Feststellung des Ergebnisses der Stichwahl 
erfolgen.  
 
Zur Ermittlung der Briefwahlergebnisse sind Briefwahlvorstände gebildet worden.  
Die Arbeitsräume der Briefwahlvorstände befinden sich: 

 
Briefwahlvorstand 1 
Rathaus Wasserturm, Leinefelde, Bahnhofstraße 43, großer Sitzungssaal 
Briefwahlvorstand 2 
Rathaus Wasserturm, Leinefelde, Bahnhofstraße 43, kleiner Sitzungssaal 
Briefwahlvorstand 3 
Rathaus Wasserturm, Leinefelde, Bahnhofstraße 43, Bürgerbüro 

 
Die Briefwahlvorstände treten am Wahltag, dem 09.06.2024 um 15:00 Uhr zur Ermittlung des 
Wahlergebnisses zusammen. Falls weniger als 50 Wahlbriefe eingehen, bestimmt der Wahlleiter der 
Gemeinde, welche Wahlvorstände für welche Stimmbezirke die Aufgaben des Briefwahlvorstands 
durchführen. 
 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er eingetragen ist.  
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis – 
Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält nach Betreten des Wahlraums für 
jede Wahl, für die er wahlberechtigt ist, einen Stimmzettel ausgehändigt.  
 
Die Stimmabgabe erfolgt auf folgende Weise: 
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3.1.  Stichwahl der Ortsteilbürgermeister 
 

         Es findet bei den  
 

 Ortsteilbürgermeisterwahlen in den Ortsteilen: 
 

 

Leinefelde 
Breitenholz 
Kaltohmfeld 

 
Verhältniswahl statt. 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler vergeben ihre Stimme dadurch, dass sie 
auf dem amtlichen Stimmzettel einen der aufgedruckten Wahlvorschläge kennzeichnen. 

  
4. Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlkabine, kennzeichnet dort seine 

Stimmzettel und faltet sie so zusammen, dass andere Personen die Kennzeichnung nicht 
erkennen können. Jeder Stimmzettel muss einzeln gefaltet werden.  
 
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. Er achtet 
darauf, dass sich immer nur ein Wähler in der Wahlkabine aufhält.  
 
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung 
gehindert ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen, 
kann eine andere Person bestimmen, deren Hilfe er sich bei der Stimmabgabe bedienen will 
und gibt dies dem Wahlvorstand bekannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler 
bestimmtes Mitglied des Wahlvorstands sein. Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der 
Wünsche des Wählers zu beschränken. Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die 
Wahlkabine aufsuchen, wenn dies zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die Hilfsperson ist zur 
Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl erlangt 
hat. 
 

5. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich.  
  Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum, soweit dies ohne Störungen des Wahlgeschäfts  
  möglich ist.  
 
6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl an der Wahl teilnehmen. Sie 

müssen ihren Wahlbrief an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so rechtzeitig 
übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltag, 09.06.2024 bis 18.00 Uhr dort 
eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle auch 
abgegeben werden.  

 
7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben.  

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der 
Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches): 

 
Zeitgleich findet in allen Stimmbezirken die Stichwahl des Landrates statt.  
 
 
gez. Jürgen Unger 
Wahlleiter 
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Wahlbekanntmachung 
 
 
1. Am 09.06.2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die 
  

Wahl zum Europäischen Parlament 
statt. 

 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.1) 
 
 

2. 
Die Stadt Leinefelde-Worbis  
ist in folgende 

Zahl 
17 Wahlbezirke eingeteilt: 

 
Wahl-
bezirke 

Abgrenzung der Stimmbezirke Bezeichnung des Wahlraums 
(Straße, Hausnummer, Zimmer) 

1 Abbestraße, Alte Mühle, Am Eichborn, Am 
Steinberge, Am Stieg, An der Flachsröste, 
An der Försterei, An der Schäferei, An der 
Tränke, Bahnhofstraße, Bergstraße, 
Berliner Straße, Beurenweg, Breitenhölzer 
Straße, Brückenstraße, Ernemannstraße, 
Franzstraße, Gartenstraße, 
Heiligenstädter Straße, Hinterm Ringau, 
Hundeshagener Straße, Im Boden, Im 
Rödichen, Johann-Carl-Fuhlrott-Straße, 
Kuhle, Leinestraße, Lindenweg, Martins 
Feld, Mühlgasse, Mühlhauser Chaussee, 
Ringau, Schulweg, Stammweg, 
Stationsweg, Steinweg, Triftstraße, 
Zeißstraße 

Stadtbibliothek  
Leinfelde 
Bahnhofstraße 18 
37327 Leinefelde-Worbis 
 
barrierefrei  
 

2. Ahornweg, Am Abendrasen, Am 
Richteberg, An der Baumschule, 
Bonifatiusweg, Buchenweg, Eichenweg, 
Eschenweg, Fliederweg, Ginsterweg, 
Goethestraße, Händelstraße, 
Heinestraße, Holunderweg, Mozartstraße, 
Schlehenweg, Stormstraße, Ulmenweg, 
Warteberg, Weißdornweg, Wildrosenweg 

Berufsbildende Schule I 
Leinefelde 
Goethestraße 18 
37327 Leinefelde-Worbis 
 
barrierefrei 

3 Am Teich, An der Schwellenbeize, 
Birkunger Straße, Boschstraße, Clara-
Zetkin-Straße, Dr. Tüffers-Straße, 
Garagenweg, Geschwister-Scholl-Straße, 
Hermann-Iseke-Weg, Jahnstraße, 
Kunertstraße, Liselotte-Herrmann-Straße, 
Lutherstraße, Robert-Koch-Straße, Straße 
des Friedens, Straße der Einheit, 
Südstraße 

Obereichsfeldhalle, Foyer 
Leinefelde 
Zentraler Platz 2 
37327 Leinefelde-Worbis 
 
barrierefrei 
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4 Büchnerstraße, Konrad-Martin-Straße, 
Schillerstraße, Rosa-Luxemburg-Straße, 
Käthe-Kollwitz-Straße 

Soziales Zentrum 
Leinefelde 
Jahnstraße 12 
37327 Leinefelde-Worbis 
barrierefrei 

5 Bachstraße, Beethovenstraße, 
Einsteinstraße, Gaußstraße, Hahnstraße, 
Hertzstraße, Vorm Pfaffenstiege 

WVL Mieterzentrum 
Leinefelde 
Hahnstraße 2  
37327 Leinefelde-Worbis 
barrierefrei 

6 alle Straßen im Ortsteil Beuren Saal Beuren 
Halle-Kasseler-Str. 13 
Beuren 
37327 Leinefelde-Worbis 
barrierefrei 

7 alle Straßen im Ortsteil Birkungen Festhalle Siechen 
Birkungen 
Siechenstraße 20 
37327 Leinefelde-Worbis 
barrierefrei 

8 alle Straßen im Ortsteil Breitenholz Saal Breitenholz 
Breitenholz 
Hauptstraße 35 
37327 Leinefelde-Worbis 
barrierefrei 

9 Alte Chaussee, Am Rottersberg, 
Antoniusstraße, Apothekergasse, 
Braustraße, Dr.-August-Hübenthal-Straße, 
Duderstädter Allee, Feldstraße, Franz-
Weinrich-Straße, Friedensplatz, Iberg, 
Ibergweg, Im Talgraben, Kirchstraße, 
Klienstraße, Krengeljägerstraße, 
Kuckucksüber, Kullertreppe, Lange 
Straße, Mägdelei, Mittelstraße, 
Neunspringer Straße, Obertor, 
Ohmbergstraße, Querstraße, Ranch am 
Klien, Ritterbachstraße, 
Sachsenthalstraße, Theodor-Türich-
Straße, Wiesengrund, Wiesenweg 

Haus Kaufeck, Stadtbibliothek 
Worbis 
Rossmarkt 2 
37339 Leinefelde-Worbis 
 
barrierefrei 

10 Am alten Bahndamm, Am Gehege, An der 
Gärtnerei, An der Wipper, 
Bodenfeldstraße, Breitenbacher Straße, 
Büschlebsmühle, Goetheweg, Hausener 
Weg, Heineweg, Hinter dem Kloster, 
Industriestraße, Johann-Wolf-Straße, 
Lessingstraße, Medebacher Straße, 
Neumühle, Schillerweg, Siegfriederode, 
Sommerbergstraße, Straße der 
Freundschaft, Straße der Solidarität, 
Unterm Klien, Untertor 

Begegnungsstätte GEWOG 
Worbis 
Medebacher Straße 1a 
37339 Leinefelde-Worbis 
 
barrierefrei 
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11 Am Flutgraben, Am Stadion, An der Hardt, 
Birkenweg, Blumenweg, Elisabethstraße, 
Jägerstraße, Lange Nacht, Lärchenweg, 
Nordhäuser Straße, Schlaggasse, Tom-
Mutters-Straße, Zielhecke, Schulwiese 

Aula des Staatlichen Gymnasiums 
„Marie Curie“  
Worbis 
Elisabethstraße 23 
37339 Leinefelde-Worbis 
 
barrierefrei 

12 alle Straßen im Ortsteil Kirchohmfeld Heinrich-Werner-Haus  
Kirchohmfeld 
Heinrich-Werner-Straße 6 
37339 Leinefelde-Worbis 
nicht barrierefrei 

13 alle Straßen im Ortsteil Kaltohmfeld Feuerwehrgerätehaus 
Mehrzweckraum 
Kaltohmfeld 
Schmiedebrunnenstraße 3 
37339 Leinefelde-Worbis 
barrierefrei 

14 alle Straßen im Ortsteil Breitenbach Dorfgemeinschaftshaus Breitenbach 
Zum Wolfhagen 21-23 
37327 Leinefelde- Worbis 
barrierefrei 

15 alle Straßen im Ortsteil Wintzingerode Evangelisches Gemeindehaus 
Wintzingerode 
Zur Katharine 1 
37339 Leinefelde-Worbis 
barrierefrei 

16 alle Straßen im Ortsteil Hundeshagen Dorfgemeinschaftshaus  
Hundeshagen 
Einheit 32 
37339 Leinefelde-Worbis 

barrierefrei 

17 alle Straßen im Ortsteil Kallmerode Gemeindesaal/Gaststätte 
Kallmerode 
Dingelstädter Str. 4 
37327 Leinefelde-Worbis 

barrierefrei 
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In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 14.05. bis spätestens 
19.05.2024 zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15:00 Uhr  
 
                 im großen Sitzungssaal, Rathaus Wasserturm Leinefelde – Briefwahl 1 (repräsentativ) 
                 im kleinen Sitzungssaal, Rathaus Wasserturm Leinefelde – Briefwahl 2 
                 im Bürgerbüro, Rathaus Wasserturm Leinefelde – Briefwahl 3 
 
zusammen.  
  
Die Briefwähler der Wahlbezirke Worbis, Kirchohmfeld, Kaltohmfeld, bekommen Stimmzettel mit 
Unterscheidungsaufdruck (getrennt nach Alter und Geschlecht) zum Zwecke einer repräsentativen 
Wahlstatistik ausgehändigt.  
 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen 
gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen 
Stimmzettel ausgehändigt. 

Jeder Wähler hat eine Stimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre 
Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie 
jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des 
Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 
 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 
 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar 
ist. 
 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung 

des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis oder in der kreisfreien Stadt, in dem/der 

der Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises/der kreisfreien Stadt 
 

oder 
 

b) durch Briefwahl 
 

teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen 
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort 
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spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr6) eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für 

Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen 
Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar 
(§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
 Leinefelde-Worbis , den 29.05.2024 
 Ort  Datum 

 Stadt Leinefelde-Worbis 
  

 
 
gez. Jürgen Unger 
Wahlleiter 
 

 
 

Bekanntmachung 
 

Einladung 
 

zur öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses  
der Stadt Leinefelde-Worbis 

 
Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses der Stadt Leinefelde-Worbis findet 
 

am Dienstag, dem 11. Juni 2024, 15:00 Uhr, 
im großen Sitzungssaal des Rathauses Wasserturm,  
Leinefelde, Bahnhofstraße 43, 
37327 Stadt Leinefelde-Worbis,   

 
statt. 
 
Tagesordnung: 
 

1. Eröffnung der öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses 
 

2. Beratung und Entscheidung über das Ergebnis der Stichwahlen der 
Ortsteilbürgermeister in den Ortsteilen Breitenholz, Kaltohmfeld und Leinefelde  
 

3. Schließung der öffentlichen Sitzung 
 
Leinefelde-Worbis, 29.05.2024 
 
gez. Jürgen Unger 
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Stadt Leinefelde-Worbis 

 
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Leinefelde-Worbis 

 
Bekanntmachung der Rechtskraft einer Satzung 

 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 77 – 1. Änderung „Kliengasse Hunold GbR“, 
der Stadt Leinefelde-Worbis, Ortsteil Breitenbach 

gemäß § 10 Abs. 3 i.V.m. § 34 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) in der zurzeit gültigen Fassung 
 
Die vom Stadtrat der Stadt Leinefelde-Worbis am 18.03.2024 mit Satzungsbeschluss Nr. 29/2024 beschlossene 
Satzung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 77 – 1. Änderung „Kliengasse Hunold GbR“, Ortsteil 
Breitenbach (siehe Planskizze), bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde entsprechend 
§ 21 Abs. 3 ThürKO mit Eingang am 01.04.2024 bei der Kommunalaufsicht des Landkreises Eichsfeld zur Anzeige 
eingereicht.  
 
Innerhalb der gesetzlichen Pflicht erfolgte keine Beanstandung (AZ.: 15.11802.001). 
 
Das Aufstellungsverfahren für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 77 – 1. Änderung „Kliengasse Hunold 
GbR“, Ortsteil Breitenbach wurde ordnungsgemäß durchgeführt. Rechtsverstöße sowie Verfahrens- und 
Formfehler wurden nicht festgestellt. 
 
Mit der Bekanntmachung tritt die Satzung des Bebauungsplanes Nr. 77 – 1. Änderung „Kliengasse Hunold 
GbR“, Ortsteil Breitenbach bestehend aus Planzeichnung und textlichen Festsetzungen in Kraft. 
 
Die Bekanntmachung erfolgt ebenso im Amtsblatt Nr. 15 der Stadt Leinefelde-Worbis am 29.05.2024. 
 
Jedermann kann den Bebauungsplan und die Begründung ab diesem Tage in der Stadtverwaltung Leinefelde-
Worbis, Leinefelde, Rathaus Wasserturm, Bahnhofstraße 43, Zimmer 507, 37327 Leinefelde-Worbis während der 
Sprechzeiten 
 
Montag, Dienstag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Mittwoch  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Donnerstag  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
Freitag   9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
in Abs. 2 bezeichnete Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
in Abs. 3 Satz 2 Baugesetzbuch bezeichnete beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges sind unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres gemäß § 215 Abs. 1 und 2 BauGB seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über 
das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen gemäß Abs. 4 wird hingewiesen. 
 

Leinefelde-Worbis, den 17.05.2024 
 
 

gez. Christian Zwingmann 
Bürgermeister   (Siegel) 
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Bekanntmachung der Stadt Leinefelde-Worbis 
 

Veröffentlichung des vorhabenbezogenen Bebauungsplan  
Nr. 168 „Grüne Mitte“, Ortsteil Worbis 

nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 i.V.m. § 13a Baugesetzbuch (BauGB) 
 

Der Stadtrat der Stadt Leinefelde-Worbis hat am 13.05.2024 in der öffentlichen Sitzung den 
Offenlegungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (VB-Plan) Nr. 168 „Grüne Mitte“, 
Ortsteil Worbis gefasst. Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes der Innenentwicklung nach § 13a 
BauGB ist es, die bauordnungsrechtlichen und erschließungstechnischen Voraussetzungen für die 
Bereitstellung von Wohnbauland zu schaffen. 

 

Im Verfahren nach § 13a BauGB gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens gemäß § 13 Abs. 
2 und 3 Satz 1 BauGB. So wird von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und 
§ 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.  

Ebenfalls wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht nach § 2a, von der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 4, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind sowie der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 und § 10a Abs. 1 abgesehen. 
 

Die Einholung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB wird gleichzeitig durchgeführt . 

 

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes inkl. Begründung wird entsprechend § 3 Abs. 2 
BauGB für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen vom  

10.06.2024 – 12.07.2024 

im Internet veröffentlicht. 

 
 

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und die Lage sind aus 

nachstehender Planskizze, welche Bestandteil der Bekanntmachung ist, zu ersehen. 
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Übersicht Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 168  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planskizze des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 168, Ortsteil Worbis 
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Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes inkl. Begründung kann in der 
Zeit vom 

10. Juni 2024  –  12. Juli 2024 
 
auf der Internetseite der Stadt Leinefelde-Worbis unter der Adresse 
https://www.leinefelde-worbis.de/de/unsere-stadt/stadtentwicklung/ bauleitplanung/entwuerfe/ 
eingesehen werden. 

 

Zusätzlich werden die genannten Unterlagen zur Einsicht und Abgabe einer Stellungnahme während der 
Dienststunden der Stadtverwaltung der Stadt Leinefelde-Worbis im  
 

Bürgerbüro Leinefelde, Bahnhofstraße 43, 37327 Leinefelde-Worbis   
 

Montag bis Mittwoch  9.00 Uhr bis 16.00 Uhr  
Donnerstag   9.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Freitag    9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Samstag   nur nach tel. Vereinbarung 
 

im Bürgerbüro Worbis, Rossmarkt 2, 37339 Leinefelde-Worbis,  
 

Montag und Dienstag  9.00 Uhr bis 16.00 Uhr  
Mittwoch   9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Donnerstag   9.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
Freitag    9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 

und im Zimmer 506, Leinefelde, Bahnhofstraße 43, 37327 Leinefelde-Worbis    
 

Montag bis Mittwoch  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr  
Donnerstag   9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
Freitag    9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 

zur Verfügung gestellt. 
 
Während der Veröffentlichungsfrist kann jedermann Stellungnahmen zum Entwurf abgeben. 
Diese können elektronisch an stellungnahmen@leinefelde-worbis.de übermittelt, schriftlich an die 
Adresse Stadt Leinefelde-Worbis, Bahnhofstraße 43, 37327 Leinefelde-Worbis gerichtet oder 
während der oben genannten Dienststunden in den angegebenen Stellen zur Niederschrift gegeben 
werden. 
 
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und der Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig 
abgegeben worden sind, können gemäß § 4a Abs. 5 Satz 1 Baugesetzbuch bei der Beschlussfassung 
über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 168 „Grüne Mitte“, Ortsteil Worbis, unberücksichtigt 
bleiben, sofern die Stadt Leinefelde-Worbis deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen 
und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist.  
 
Hinweis: 
Bei der Abgabe von Stellungnahmen ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. Eine 
Mitteilung des Abwägungsergebnisses ist anderenfalls nicht möglich. Ohne Zuordnung der 
Stellungnahme kann die Einschätzung der Betroffenheit privater Belange erschwert sein. Ebenso wird 
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über die eingegangenen Stellungnahmen in öffentlichen Sitzungen des Stadtrates beraten und 
entschieden. 
Mit der Abgabe der Stellungnahme wird in die Verarbeitung persönlicher Daten zum Zweck der 
Durchführung des Bauleitplanverfahrens eingewilligt. 
In Umsetzung der Informationen der EU – Datenschutzgrundverordnung können im o.g. Bürgerbüro der 
Stadtverwaltung Leinefelde – Worbis innerhalb der Öffnungszeiten die erforderlichen Informationen zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Verfahrens eingesehen werden. Dabei handelt 
es sich insbesondere um Angaben zu den Kontaktdaten der Verantwortlichen und 
Datenschutzbeauftragten, dem Zweck und den Rechtsgrundlagen der Verarbeitung, den 
personenbezogenen Daten, den Empfängern personenbezogener Daten, die Dauer der Speicherung, 
die Rechte der Betroffenen und zum Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde. 
 
Leinefelde-Worbis, 23. Mai 2024 
 
gez. Christian Zwingmann     (Siegel 
 
 
 
 
 
 
 

B. Veröffentlichungen sonstiger Stellen 
 
 

 keine 


